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auch pegen Personen reitet. Die Ausführungen sind oft zu breifsp1_1rigé
die Begriffsbestimmunge Zzu „bürgerlich“ und nicht ımmer Lormal

dıe vorgeschlagenen Lösungen zZzu eklektisch Die Klinge desSgenußg; noch dasselbe EdelmetallSchwertes weist AIc immer dieselbe Schärfe,
auft wıie die selnes Widerparts, ber die Hand, die sS1e führt, i1st eben
sgeschickt, S: sicher und ZaTt. Auft einzelnes einzuge\hen vürde ZU weit.
tTühren.

Dr arl Keuéch C ASsSFreibur Schw

5)) Institutiones IUTIS ecanoniei ad sum utrıusque cler1ı et SChO-
larum Volumen 11 De rebus. Auectore Maltth ONnlte
(’oronala Taurıinı 1931, arıetlı S

Vorliegender Kommentar soll owohl der Schule a1S auch dem Leben
dienen. Dieses Ziel hat der Verfasser oll und 9anz erreicht. Was jeder,
der Theologie studiert, VOoOomMm Kirchenrecht i1ssen soll, 1st. mi1t sroßen ypen
gedruckt, es andere, W a mehr dem praktischen en dienen kann, ist.
1m Kleindruck wiedergegeben. FKıne VOL pra  ischen Fragen werden
kurz und klar beantwortet Dadurch gestaltet sich das A SICH etwas trok-
kene Rechtsstudium. einer angenehmen Lesung

] )eser ommentar hıetet eLWAaSs Neues 1n CZIE qauf die are
und übersichtliche Darbietung des nNnı1ıC. immer leichten Stoffes Theologen
und Seelsorger werden mit vieler Freude und sroßem utzen dieses pral(ti—
sche Handhuch studieren-

TrTIier. van Acken
De matrimonuıs m1 xtis remediis. CCedun docu-
menta statistica ahaque vVarlıs regionibus. Auctore Fran-
CISCO er Haar Ss Taurini-Romae 1931, arıe 11.—
er Seelsoréer we1iß AaUS Erfahrung, w1e wahr das Wort des gemein-

Hirtenbriefes der deutschen 1sSChOoli1e VOIN Jänner 1923 über diıe
Mischehen ist. „Ein 1C in die Statistik €  I“ daß sich hier eine
Lebensfrage der Kirche ın Deutschland handelt daß Jahr un Jahr
die katholische irche UTC. die gemischten hen mehr Seelen verhert,
als inr UrcC. die gesamte Missionstätigkeit Y5HE der Sanzen Trde NeuUu

geführt werden. “ Leıder ist. seit 1923 In dieser Beziphung noch ‚sch]ir_nmgr
geworden.

Großes Verdienst ha sich er der holländische Rédemptorist
Franz ter Haar erworben Uure seine klaren un srün!  ichen usführun-

gen über diese für die Kirche schwierige und bedeutsame Frage. Wissen-
schaftler und Praktiker dürften der lichtvollen un übersichtlichen Art
un Weise, wıie der Verfasser seine Thesen beweist, ihre Freude en
Iıe Argumente sind gut begründet, die vielen praktischen: Schwierigkeiten,
die für ıne Mischehe sprechen scheinen, bis ın ıhre außersten Schluß-
folgerungen durchdacht und schlagend wıderle:

Der TÜr die Prax1s wichtigste "Teil der srün  ichen Untersuchung
dieser ra ist wohl der zweite: De remediis. Mıt großem Fleiß und eI-

staunlichem eSCANIC hat hiler der Verfasser die Erfahrungen Tast aus der
ganzen katholischen Welt gesammelt und die sich daraus ergebenden
praktischen Schlußfolgerungen überzeugend bewlesen.

Verfasser:Als ittel die Mischehen nennt der
Häufige Belehrung über das göttliche kirchliche Verbot der

Mischehen (Nr 3—9
Andere erfolgreiche Mittel sind: Aufklärung über die unheilvollen

Folgen der Mischehen für Ehegatten un inder durch katholische Ver-
eıne (Katholische Aktiıon, Laienapostolat), Bücher, Presse, karitative Maß-.
nahmen AT (Nr. 96—99
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Religlöser Unterricht dem e1' Brautleute VOT der Ehe-
schließung geme1lnsamı teilnhnehmen sollen e belehrend sınd die Aus-
führungen über diesen Unterricht und die uten Erfahrungen, die I1LLAaIl
amı Nordamerika und Holland gemacht hat (Nr 100—117).

Unpartelische und angemessene , Strenge der Beichtväter. A He
Belehrungen über die schlimmen Folgen der gemischten hen haben wenl1g A  EZ wec WenNnn der Beichtvater Nn1ıC. gleich bel Beginn der gemischten Be-
kanntschaft ernstlich und entschleden ma und warnt Denn es Warnen
VOL den gemischten hen selbst ist. zwecklos, ‚Wel1 Personen schon

einanderverliebt sind. Darum gıilt hier Sanz besonders as Sprichwort:
Principlis obsta! (Nr. 118—131.)

und verständige Strenge bei Gewährung VonNn Dispensen,.
Das ist. ohl der Kernpunkt der schwierigen ra (Nr. 132—169).

Der Verfasser geht näher C111 auf die Gründe un Einwände, die VOoOll
el verschiedenen Richtungen, eiINer milden und strengeren, VOLI-

gebrac. werden Kür alle Ur irgendwie vorkommenden a  € die FÜr den
Seelsorger oft rec. schwierig und peinlic. sind zel der Verfasser nıcht
bloß volles Verständnis, ondern S1iDt uch den Weg a den der Seelsorger

en hat Es ist. erstaunlich m1t weilc. WEISEI msicht und u  ei
miıt welch feinem akt und vollem Verständnis ter Haar quftf alle Gründe
un Eiınwände der milderen Richtung eingeht uıund die strengere ı1chtun
überzeugend beweıst und verteidigt. Hern VO  - jeder übertriebenen Strenge,
Spricht 4aus dem ganzen er e1inNne abgeklärte uhe und wohltuende Be-
sonnenheit. Theorıie und Praxıs sınd hier außerst glücklicher Weilse m1t-
einander verbunden Keıin Seelsorger sollte dieses, klarem und leicht-
verständlichem Latein geschriebene uchnhleın unbeachtet lassen F  ine
eutsche Ausgabe dieses wertvollen Schriftchens würde sıiıch siıcher ohnen
und mıt ank VO. deutschen Jlerus aufgenommen werden.

Irier DAan en
Grundriß des VOrdensrechtes. Von Dr Ferdinand Schoönsteiner

HXX ATKU: 692) Wıen 19530, udw Auer. Brosch 2—'‚
geb

Im Aufbau des Buches SC  1e€. sıch der Verfasser eng an dıe Ordnung
des CTE, anche VO eX DUr kurz erunhrte Gebiete werden L1
besonderen Abschnitten behandelt Es bleibt ber noch wünschen,
daß manche Materien, dıe sich GFE N1C. dem e1l „de relig10s1s
finden, noch aqusIührlicher behandelt werden, das Begräbnisrecht
der Religiosen,; die Mitternachtsmesse Weihnachten Im übrigen indet
owohl die wissenschaftliche WI1ie praktische elite des geltenden Rechtes
gebühren Beachtung. €l ist. begrüßen, daß diıe Erläuterungen
sich eng 2881 den ext des Gesetzes anscC.  Jl1eben Dadurch wird sowohl der
Studierende WI1e der Praktiker CZWUNSECNH, sich miıt dem Gesetzestex
auseinanderzusetzen; S1€ werden zugleic. uch kanonistisches Denken
und Fühlen eingeführt und lernen uch andere kirchliche Eirlasse richti
verstehen. Bel Streitfragen wägt der utor die Gründe für un wıder
ru.  d einander aD und sagt Ansicht klar heraus, hne aber für
sıiıch Unfehlbarkeit beanspruchen Anschauliche Beispiele beleben den
Gang der Erörterungen und bringen die Lösung mancher Zweifte! und
Schwierigkeiten, die dem Praktiker wıeder begegnen Das nhalts-
Verzeichnis ıst gut könnte ber noch verbessert werden, dadurch daß
uch sinnverwandte usdrücke mehr aufgenommen würden Eın Keichs-
deutscher der die Bestimmungen über das Almosensammeln der
Religiosen kennen lernen wıll wırd N1IC. leicht den Ausdruck „ Jerm1-
nleren“ nachschlagen; nN1C. leicht wird jemand die Bestimmungen
Ca 1579 unter dem orte „Ordensgerichtsbarkeit“ suchen. Diese kleinen
Schönheitsfehler Lun ber der üte des (3anzen keinen Fiıntrag Es ist.


